
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Vortrag im Rudolf-Alexander-Schröder-Haus: „Offenbarung im Islam“ am 1. Februar 
2018 
Viele der neuangekommen Geflüchteten in unserem Land sind muslimischen Glaubens. 
Dabei wird oft übersehen, dass der Glaube innerhalb der muslimischen Gemeinschaft der 
Geflüchteten und auch in Deutschland sehr vielfältig ist und man kaum von „dem Islam“ 
sprechen kann. Die vielen verschiedenen Zugänge zum Islam sind am 1. Februar 2018 
Thema im Rudolf-Alexander-Schröder Haus in Würzburg (Wilhelm-Schwinn Platz 2). Dort 
findet um 19 Uhr der Vortrag  „Offenbarung im Islam“ statt. Die Referentin Dr. Fateme 
Rahmati wird verschiedene Ansichten zur göttliche Offenbarung im Islam vorstellen und 
damit auch viele verschiedene Facetten des Islam beleuchten. Der Eintritt beträgt 5,- €. 
Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.schroeder-haus.de/programm/v.htm#34. 
 
2. Infoveranstaltung der IOM zum Familienunterstützungsprogramm (FAP) am 6. 
Februar 2018 in Nürnberg 
Die Internationale Organisation für Migration (IOM) bietet ein 
Familienunterstützungsprogramm (FAP) an, auf das wir in einem Newsletter bereits 
hingewiesen haben. Geflüchtete können sich dort zum Familiennachzug beraten lassen und 
konkrete Unterstützungsangebote wahrnehmen. Welche Angebote dies genau sind und wie 
die Arbeit der IOM konkret aussieht wird in einer Informationsveranstaltung am 6. Februar 
2018 in Nürnberg in den Räumen der IOM (Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg) 
erläutert. Im Anschluss an die Vorstellung des Projektes, stehen Mitarbeiter der IOM gerne 
zur Beratung für von Ihnen betreute Fälle zur Verfügung. Um Anmeldung wird bis zum 31. 
Januar an jpodschadel@iom.int gebeten. Bitte teilen Sie dort auch mit, ob Sie das 
persönliche Beratungsangebot wahrnehmen wollen. 
 
3. Informationen des Würzburger Flüchtlingsrates zu Abschiebungen in Schulen und 
Betrieben 
Abschiebungen sind für die Betroffenen, wie auch für Freunde und Unterstützer immer ein 
persönlicher Schicksalsschlag. Dieser wiegt unter Umständen noch schwerer, wenn die 
Abschiebung direkt aus der Schule oder aus dem Betrieb durchgeführt wird. Die öffentliche 
Bloßstellung des/der Betroffenen, wie auch die direkte Konfrontation des Umfelds des/der 
Betroffenen mit dem Abschiebevorgang ist für beide Seiten womöglich nur schwer zu 
ertragen. Der Würzburger Flüchtlingsrat informiert in einer aktuellen Borschüre über 
Abschiebungen aus Schulen und Betrieben und geht dabei auf den Ablauf einer 
Abschiebung, den konkret bedrohten Personenkreis, mögliche Handlungsoptionen und vor 
allem auf die rechtliche Lage in Schulen und Betrieben ein. Die Broschüre ist der Mail 
angehängt (PDF Flyer-Abschiebungen_aus_Schulen_Würzburger_Flüchtlingsrat). 

 
 

3. Angebot der Kulturtafel Würzburg e.V. 
Das Ziel der Kulturtafel Würzburg ist es, Menschen mit geringen Einkommen am kulturellen 
Leben teilhaben zu lassen. Dafür werden kostenfreie Eintrittskarten vermittelt. Auch 
Geflüchtete können dieses Angebot in Anspruch nehmen. Interessierte müssen einen 
Anmeldebogen ausfüllen und diesen von einem Sozialpartner der Kulturtafel bestätigen 
lassen. Sobald eine Karte für den angegebenen Wunsch verfügbar ist, wird der Kulturtafel-
Gast angerufen und kann die eigene Karte, sowie eine Karte für eine Begleitperson seiner 
Wahl abholen (die Begleitperson muss nicht Gast der Kulturtafel sein). Damit das Angebot 
der Kulturtafel Würzburg funktioniert, ist es wichtig, dass einige Spielregeln eingehalten 
werden. So sind die Karten nur für berechtigte Kulturgäste bestimmt und dürfen nicht 
weitergegeben werden. Reservierte Karten müssen natürlich auch wirklich genutzt werden. 
Weitere Informationen zur Kulturtafel und die Anmeldung finden sich im angehängten PDF 
(gästeflyer_kulturtafel_2017), die kompletten Spielregeln können Sie auf der Homepage der 
Kulturtafel einsehen: https://kulturtafel4.wordpress.com/spielregeln/.  

http://www.schroeder-haus.de/programm/v.htm#34
mailto:jpodschadel@iom.int
https://kulturtafel4.wordpress.com/spielregeln/



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Freund gehört 


zu uns! 
 


Keine Abschiebungen 
aus Schulen und Betrieben 
 


-Informationen und Hinweise- 
 
 
 
 
 


 


Würzburger Flüchtlingsrat 
Geschäftsstelle 


Augustinerkloster 
Dominikanerplatz 2 


 97070 Würzburg 
Tel.: +49 175 2182164 


www.wuerzburger-fluechtlingsrat.de 
 


Einleitung  
Eine der zentralen Garantien der All-
gemeinen Erklärung der Menschen-
rechte ist in Artikel 3 formuliert: „Jeder 
hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person“. Dies gilt aus-
nahmslos und uneingeschränkt für alle 
Menschen. Niemandem kann dieses 
grundlegende Menschenrecht abge-
sprochen oder verweigert werden. 
Dennoch kommt es immer wieder zu 
Abschiebungen zu uns geflüchteter 
Menschen. Stellt solch eine Abschie-
bung an sich schon eine unverhältnis-
mäßige Härte gegenüber den Schutz-
suchenden dar, sind Abschiebungen 
aus Schulen und Betrieben unerträg-
lich für die Betroffenen, aber auch für 
die Mitschüler*innen bzw. Kol-
leg*innen. Schüler*innen wie Leh-
rer*innen sind über die Brutalität eines 
Abschiebevorgangs schockiert und 
das Verschwinden ihrer Mitschü-
ler*innen ist über Wochen und Monate 
Dauerthema in den Schulklassen.  
 
Viele Menschen sind inzwischen aktiv 
gegen Abschiebungen aus Schulen 
und in Betrieben. Viele fragen sich, 
warum das Recht auf Bildung, so wie 
es in Artikel 28 der Kinderrechtskon-
ventionen formuliert ist, nicht gleichbe-
rechtigt für alle Kinder und Jugendli-
chen gilt.  
 


Für den Würzburger Flüchtlingsrat ist 
das Recht auf Bildung ein Menschen-
recht, das für jeden Menschen ohne 
Unterschied gilt. Die Schule muss ein 
geschützter Raum bleiben, in dem 
Vertrauen und Sicherheit herrschen. 
Mit diesem Flyer sollen Schulen und 
Betrieben wichtige Informationen an 
die Hand gegeben werden, wenn bei 
ihnen ein Kind oder Jugendlicher von 
Abschiebung bedroht ist.  
 
Weite Teile dieser Informationen wur-
den der Infoschrift „Hiergeblieben! – 
Keine Abschiebungen aus Schulen, 
Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe und Betrieben“ entnommen. 
Für die Erlaubnis diese Textpassagen 
verwenden zu dürfen sei der GEW-
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, Zimmerweg 12, 60325 Frank-
furt herzlich gedankt.  
 
 
Was ist eine Abschiebung? 
Von einer Abschiebung spricht man, 
wenn eine für die/den Ausländer*in 
bestehende Ausreisepflicht zwangs-
weise, mit der Hilfe der Polizei, durch-
gesetzt werden soll. Die Person wird 
von der Polizei abgeholt und außer 
Landes gebracht. Abschiebungen 
erfolgen inzwischen überraschend und 
werden nicht mehr angekündigt.  
 







Ob eine vollziehbare Ausreisepflicht 
vorliegt, ist oftmals gar nicht so einfach 
festzustellen. Dies könnte z.B. dann 
gegeben sein, wenn das Asylverfahren 
rechtskräftig abgeschlossen ist oder 
eine Klage keine aufschiebende Wir-
kung hat bzw. die Klage durch das 
Gericht abgelehnt wurde.  
 
Wenn den Asylsuchenden das bisheri-
ge Ausweispapier – die Aufenthaltsge-
stattung – abgenommen wird und 
durch eine Duldung oder eine Grenz-
übertrittsbescheinigung ersetzt wird, 
erkennen die Asylsuchenden oft nicht 
den Ernst der Lage, zumal beide Pa-
piere oft von der Ausländerbehörde 
verlängert werden, weil noch Doku-
mente beschafft werden müssen und 
die Abschiebung technisch organisiert 
werden muss. Sind dann die Papiere 
da, erfolgt die Festnahme zur Ab-
schiebung, auch wenn und obwohl der 
Betroffene z.B. eine noch drei Wochen 
gültige Duldungsbescheinigung hat.  
 
 
Wer ist konkret bedroht? 
Bedroht sind Personen, die nur im 
Besitz einer Grenzübertrittsbescheini-
gung sind, wenn das Datum der Aus-
reisefrist abgelaufen ist. Wird die 
Grenzübertrittsbescheinigung durch 
einen Stempel verlängert, ist nicht 
sicher, ob damit die Frist zur freiwilli-
gen Ausreise verlängert wird – was 


eine Abschiebung ausschließen würde 
– oder nur die bestehende Ausweis-
funktion der Grenzübertrittsbescheini-
gung.  
 
Ist der Betreffende im Besitz einer 
Duldung, besteht nicht unbedingt eine 
unmittelbare Gefahr, es ist aber Vor-
sicht geboten. Entscheidend ist, aus 
welchem Grund die Duldung erteilt 
wurde. Wurde die Duldung erteilt, weil 
tatsächliche Gründe einer Aufenthalts-
beendigung entgegenstehen (z.B. kein 
Passbesitz), droht eine Abschiebung, 
sobald der Pass vorliegt. In diesen 
Fällen ist regelmäßig ein Zusatz ange-
bracht, dass die Duldung erlischt, 
sobald die Abschiebung möglich ist. 
 
Wird die Abschiebung jedoch aus 
anderweitigen Gründen ausgesetzt, 
z.B. wegen Krankheit oder handelt es 
sich um eine sog. Ausbildungsdul-
dung, ist eine unvorhergesehene Ab-
schiebung regelmäßig nicht zu be-
fürchten.    
  
Da die durchgeführten Abschiebungen 
nach Afghanistan und die Propagie-
rung einer verstärkten Abschiebetätig-
keit durch die Politik viele Auslän-
der*innen grundlos verunsichert ha-
ben, sei hier klargestellt, wem die 
Gefahr einer Abschiebung nicht droht: 
• Personen, die im Besitz einer 


Aufenthaltserlaubnis oder Nieder-


lassungserlaubnis oder auch einer 
sog. Fiktionsbescheinigung sind, 


• Personen, die im Besitz einer 
Aufenthaltsgestattung (zur Durch-
führung des Asylverfahrens) sind, 


• Geduldete, bei denen nicht in der 
Duldung vermerkt ist, dass diese 
erlischt, sobald die Abschiebung 
möglich ist. Ein Restrisiko besteht 
dennoch. 


 
 
Schrecken am Morgen – die Polizei 
kommt 
Da Abschiebungen nicht mehr ange-
kündigt werden dürfen, erscheint die 
Polizei zur Durchführung der Überstel-
lung in den Herkunftsstaat oder einen 
Drittstaat regelmäßig unangekündigt, 
etwa in der Wohnung, aber auch in der 
Schule, am Arbeitsplatz oder künftig 
möglicherweise auch im Kindergarten.  
 
Was ist in dieser Situation zu tun? 
1. Haben Sie als Betroffener einen 
Anwalt, verständigen Sie diesen als 
Erstes – per Telefon und auch per 
Telefax und/oder per E-Mail. Da Ihnen 
evtl. nicht Ihr Adressverzeichnis des 
Handys zur Verfügung steht, ist es 
ratsam die Nummer des Anwaltes 
auswendig zu kennen. Informieren Sie 
außerdem Ihre Familienangehörigen 
und alle Unterstützer, da diese gege-
benenfalls den Anwalt benachrichtigen 







oder sonstige Hilfe organisieren kön-
nen. 
  
2. Versuchen Sie herauszubekommen, 
ob überhaupt die Voraussetzungen für 
eine Abschiebung vorliegen, also eine 
vollziehbare Ausreisepflicht. Weisen 
Sie gegebenenfalls auf laufende Ge-
richtsverfahren (mit Aktenzeichen) hin, 
bitten Sie den polizeilichen Einsatzlei-
ter, dem nachzugehen und sich mit der 
zuständigen Ausländerbehörde in 
Verbindung zu setzen. 
Ist der Anwalt nicht erreichbar, beste-
hen aber ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der beabsichtigten 
Abschiebung, sollten Sie – oder eine 
von Ihnen beauftragte Person mit 
schriftlicher Vollmacht in Ihrem Namen 
– einen formlosen Antrag an das Ver-
waltungsgericht richten, die Abschie-
bung einstweilen zu untersagen. Damit 
ist zumindest eine Überprüfung der 
Aktenlage sichergestellt. 
  
3. Öffentlichkeit kann schützen. Wenn 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit beste-
hen, könnte auch Öffentlichkeit herge-
stellt werden. Dies beginnt mit der 
Information von Verwandten und 
Freunden, der Einschaltung von Men-
schenrechtsorganisationen oder 
Flüchtlingsräten. 
 
   
 


Die Polizei in der Wohnung, der  
Schule oder am Arbeitsplatz 
 
Es gibt keinen polizeifreien Raum. Die 
Polizei kann zum Zwecke der Ab-
schiebung sowohl am Wohnsitz des 
Betroffenen als auch an der Schule 
oder am Arbeitsplatz erscheinen, um 
die Abschiebung durchzuführen. 
 
Handelt es sich bei dem Wohnsitz des 
Betroffenen um eine eigene Wohnung, 
bedarf es für den Zutritt einer richterli-
chen Anordnung. Das oft verwendete 
Argument, ein Zutritt sei auch ohne 
richterliche Anordnung möglich, weil 
„Gefahr in Verzug“ sei, trägt in diesen 
Fällen nicht, da die Abschiebung ja 
geplant ist und eine richterliche Anord-
nung vorher hätte eingeholt werden 
können.  
 
Wohnt der Betreffende in einer Unter-
kunft (staatlich, kommunal, dezentral), 
greift der grundrechtliche Schutz der 


Privatwohnung nicht. Mit der hier re-
gelmäßig gegebenen Zustimmung des 
Wohnungsgebers darf die Polizei die 
Räume der Unterkunft betreten. 
  
Hält sich der Betroffene gerade in 
einer öffentlichen Schule oder einem 
Kindergarten oder in sonstigen öffent-
lichen Räumen auf, schützt Art. 13 GG 
(Unverletzlichkeit der Wohnung) nicht. 
Da die Polizei in diesen Fällen recht-
mäßig Vollstreckungshandlungen 
vornimmt, kann sie diese öffentlichen 
Räume betreten. Sie hat jedoch den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
beachten. Dieser verbietet nicht nur, 
ein Klassenzimmer zu „stürmen“, son-
dern regelmäßig auch, eine Schüle-
rin/Schüler aus dem Unterricht zu 
holen, sie/ihn damit vor allen anderen 
bloßzustellen und Unruhe in die Klas-
se oder in die Einrichtung hineinzutra-
gen. Da von einer solchen Maßnahme 
viele betroffen sind, hat sich die Polizei 
regelmäßig an die Schul- oder Be-
triebsleitung zu wenden und mit dieser 
das Vorgehen abzuklären. Deren Zu-
stimmung zum Betreten ist zwar recht-
lich nicht erforderlich, eventuelle Ein-
wände sind jedoch von der Polizei zu 
erwägen. Großes Gewicht wird dabei 
regelmäßig dem Umstand zukommen, 
dass es keine sachliche Notwendigkeit 
gibt, die Abschiebung gerade von der 
Schule (oder vom Kindergarten oder 
Betrieb) aus vorzunehmen und auf 


Wichtige Adresse: 
Verwaltungsgericht Würzburg 
Hausanschrift:  
Burkharderstr. 26, 97082 Würzburg 
Postanschrift:  
Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg 
Telefon: 0931 41995-0 
Fax: 0931 41995-299 
E-Mail: Poststelle@vg-w.bayern.de 







diese Weise Unruhe in die Schule 
hineinzutragen, andere Schüler*innen 
zu gefährden und den staatlichen 
Bildungsauftrag zu stören. 
  
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
wird regelmäßig verletzt sein, wenn die 
Polizei eine Abschiebung aus der 
Schule vornimmt. Entsprechendes gilt 
für Abschiebungen aus Kindergärten, 
Universitäten, Betrieben, Lehrwerkstät-
ten etc. 
 
Handelt es sich bei den Räumen um 
eine Privatschule, einen privaten Kin-
dergarten, eine sonstige private Ein-
richtung oder eine private Betriebsstät-
te, greift der Grundrechtsschutz von 
Art. 13 GG. Hier bedarf es regelmäßig 
der Erlaubnis des Schulleiters oder 
Betriebsinhabers bzw. seines Vertre-
ters oder eines richterlichen Beschlus-
ses, dass die Polizei die Räume betre-
ten darf.  
 
Nach einer Abschiebung 
Sollte eine Schule von einer Abschie-
bemaßnahme betroffen sein, sollte ein 
Kriseninterventionsteam mit Schulpsy-
cholog*innen zusammenarbeiten. 
Später sollte diese Aktion dazu genutzt 
werden, die staatsbürgerlichen Kennt-
nisse an diesem Einzelfall zu konkreti-
sieren, also Aufklärung über die Situa-
tion von Flüchtlingen in Deutschland, 
Abschiebungen und die rechtsstaatli-


chen Maßnahmen, die zu Gebote 
stehen, zu leisten. Eine eigene Betrof-
fenheit ist der beste Lehrmeister. 
 
Wurde eine Abschiebung verhindert, 
sollte dem Betroffenen bis zu einer 
endgültigen Lösung Solidarität und 
Unterstützung gewährt werden.  
 
 
 


 
 
 


 
 


An folgende Stellen können Sie 
sich beraten lassen: 
 
In Würzburg:  
• Würzburger Flüchtlingsrat  
• Wohlfahrtsverbände 
 
Überregional:  
• Bayerischer Flüchtlingsrat 
• PROASYL 
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4. Newsletter der Kanzlei Herrmann | Haubner | Schank  
Die Rechtsanwaltskanzlei Hermann | Haubner | Schank aus Passau hat Anfang des Jahres 
einen neuen Newsletter mit asylrechtlichen Informationen herausgegeben. Dabei sind 
mehrere Punkte interessant. Unter anderem wird unter Punkt III aufgeführt, dass 
Passbeschaffungskosten nicht über die Mehrbedarfsregelung abgedeckt seien und deshalb 
als atypischer Bedarf vom Jobcenter zumindest als Darlehen gewährt werden sollten. Unter 
Punkt VI wird die aktuelle Rechtsprechung  in Klageverfahren subsidiär schutzberechtigter 
Syrer in den Blick genommen und bei VII. gibt es wichtige Hinweise zu 
Sammelabschiebungen nach Pakistan. Der Newsletter ist der Mail als PDF angehängt (PDF 
Newsletter Haubner u. Schank Jan.2018). 

  
 

5. Handreichung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit: „Abschied nehmen“ 
Ein wichtiges Thema mit dem sich viele Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit schon einmal 
auseinandersetzen mussten, über das aber eher selten gesprochen wird, ist der Abschied 
von Geflüchteten und Ehrenamtlichen. Oft sind im Laufe der Zeit enge persönliche 
Bindungen entstanden und wenn diese durch äußere Umstände wie Umverteilung, 
Abschiebung oder Umzug plötzlich wegfallen, kann das für beide Seiten schmerzhaft sein. 
Auch wenn der Abschied von einer oder von beiden Seiten gewünscht ist, kann es sehr 
schwer fallen mit dieser Situation umzugehen. Die Handreichung des Erzbistum Paderborn 
greift diese schwierige Thematik auf: Wie kann ein gutes Abschiednehmen gelingen? Woran 
erkenne ich, dass der Zeitpunkt für den Abschied gekommen ist? Wie kann ein Abschied 
gestaltet werden und wie geht es dann weiter? Diese und weitere Fragen werden in der 
Broschüre behandelt. Zwar gibt es sicher keine allgemeingültigen Ratschläge und in 
manchen Einzelfällen mag die persönliche Beratung zielführender sein, doch die 
Handreichung kann sicherlich wertvolle Anregungen geben. Wichtig ist nicht zu vergessen, 
dass das, was man in der Flüchtlingsarbeit geleistet hat, immer eine Wirkung haben wird, 
auch nach dem Abschied. Die Handreichung finden Sie im Anhang der Mail (PDF 171025-
Broschuere-Abschied-nehmen_Web). 

 
 

Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann  Sandra Hahn  Tobias Bothe 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg 
 
 




KulturTafel
Würzburg


Friedrich-Ebert-Ring 27c  (im Innenhof)
97072 Würzburg


Tel.:    0931- 32 09 96 67
Fax:     0931- 32 09 96 68
Mail:       info@kulturtafel-wuerzburg.de
Web:       www.kulturtafel-wuerzburg.de
IBAN:    DE30 7905 0000 0047 6350 40


Kontakt
Kultur-Tafel-Würzburg e.V.


Unsere Bürozeiten sind:
Mo: 16:00 - 18:00 Uhr
Mi: 17:00 - 18:00 Uhr
Fr: 10:00 - 12:00 Uhr


Zur Sicherheit rufen Sie bitte vorher an.


Wir danken herzlich für die Unterstützung des Projekts :
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...für Kulturgäste


Wir vermitteln kostenfreie Tickets für 
Kulturveranstaltungen in und um Würzburg


Unsere Sozialpartner sind zum Beispiel: 


ARGE / Jobcenter Würzburg, 
Bayerisches Rotes Kreuz, 
Caritasverband für Stadt & Landkreis Würzburg, 
Christophorus Gesellschaft (Bahnhofsmission, 
Schuldnerberatung, Wärmestube), 
Diakonisches Werk Würzburg, 
Erthal Sozialwerk,
Jüdisches Gemeindezentrum, 
Lebenshilfe, 
Parität. Wohlfahrtsverband, 
Sozialdienst kath. Frauen SKF, 
Sozialverband VdK, 
WAT-Arbeitslosentre�,
Würzburger Tafeln


Unsere Kulturpartner laden Sie ein zu: 


Theater, Kabarett, Konzerten verschiedener 
Stilrichtungen,  Museen, Tanzau�ührungen,
Kinderveranstaltungen, Sportveranstaltungen 
u.v.m.


Alle Partner �nden  Sie auf unserer Homepage:
www.kulturtafel-wuerzburg.de







Mit uns mehr erleben!


Wir sind ca. 40 Ehrenamtliche und haben uns zur 
Aufgabe gemacht, Menschen mit geringem Einkom-
men am kulturellen Leben teilhaben zu lassen. Dazu 
vermitteln wir kostenfreie Eintrittskarten.


Mit den kostenfreien Eintrittskarten bekommen Sie 
und Ihre Kinder oder Sie gemeinsam mit einer Person 
Ihrer Wahl eine schöne Zeit geschenkt.


Wer sind wir ?


Mit dem ausgefüllten Anmeldebogen gehen 
Sie nun zu Ihrem Sozialpartner, der Sie betreut.
Dieser muss mit seinem Stempel bestätigen, 
dass Sie berechtigt sind, kostenfreie Eintritts-
karten über die KulturTafel zu erhalten. 
Die ausgefüllte und gestempelte Anmeldung 
geben Sie dann bei der KulturTafel ab.


Wir rufen Sie an, sobald eine Karte für Ihren 
Wunsch verfügbar ist. Für Ihre Begleitung liegt 
eine weitere Karte bereit. 
Am Telefon sagen wir Ihnen, ob die Karten an der 
Abendkasse auf Ihren Namen abgeholt werden 
können oder im Büro der KulturTafel. 


Es kann schon ein bisschen dauern, bis Sie 
angerufen werden. Wenn Sie lange nichts von 
der KulturTafel gehört haben, stimmt vielleicht 
Ihre Telefonnummer nicht mehr oder ist Ihre 
Berechtigung abgelaufen?
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Auf dem Anmeldebogen tragen Sie Ihren 
Namen und alle Angaben ein,  die wir für die 
Vermittlung brauchen. 
Bitte schreiben Sie leserlich. 


Ganz wichtig ist eine gültige Telefonnummer, 
damit wir Sie gleich anrufen können, wenn 
wir Karten für eine Veranstaltung haben, die 
Ihnen gefallen könnte.


...für KulturgästeWerden Sie Kulturgast!


ja
nein


Welche Veranstaltung würde Ihnen Spaß machen? 
Mal wieder mit den Kindern in den Zirkus? 
Mit einer Freundin ins Theater oder zum Ballett? 
Mit einem Kumpel zum Fußball?


Lesen Sie die Kulturangebote auf dem Anmelde-
bogen und kreuzen Sie an, was Ihnen gefallen würde.


?!


Wie jedes Geschenk ist auch Ihre kostenfreie Eintrittskarte 
wertvoll.  Beachten Sie deshalb bitte unsere Spielregeln 
unter www.kulturtafel-wuerzburg.de.


Wichtiger Hinweis: 
Wir rufen immer mit unterdrückter Nummer an!


Von Herzen viel Vergnügen bei Ihrer Veranstaltung 
wünscht 
   das Ehrenamtsteam der KulturTafel Würzburg e.V.
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I. 
Beschäftigungserlaubnisse für Ausbildungen für Afghanen 
Entscheidungspraxis ZAB Niederbayern 
 
Die ZAB Niederbayern hat hierher mitgeteilt, dass sie in Zukunft etwas großzügiger bei 
der Erteilung von Beschäftigungserlaubnissen für Ausbildungen für Afghanen sein wird, 
wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 
 


• Antragsteller befindet 
sich noch im laufenden Asylverfahren/ 
Asylgerichtsverfahren, hat also noch eine Aufenthaltsgestattung (also nicht für 
Geduldete nach bestandskräftiger Ablehnung des Asylantrages, auch nicht bei 
Folgeantragstellung und laufendem Folgeasylverfahren) 


• Antragsteller hat seine 
beglaubigte Tazkira eingereicht 


• Antragsteller verfügt 
über gute Deutsch-Sprachkenntnisse (mindestens eine 2 in Deutsch im 
Berufsschulzeugnis, ansonsten mindestens nachgewiesene A2 bzw. B1-
Sprachkenntnisse) 


• Keine Straftaten 
 
Praxistipp: 
Afghanen, die diese Voraussetzungen erfüllen und denen ihr Ausbildungsplatz noch 
offensteht bzw. die eine neue Ausbildungsstelle finden, sollten einen neuen Antrag auf 
Erteilung der Beschäftigungserlaubnis für die Ausbildung stellen. 
 
 
II. 
Familiennachzug für subsidiär Geschützte 
 
Das Auswärtige Amt hatte mitgeteilt, dass die Visumsanträge für den Familiennachzug 
zu subsidiär Schutzberechtigten (die Aussetzungsfrist läuft am 16.03.2018 ab.) bereits 
ab Januar 2018 gestellt werden können, damit sich nicht alles erst ab März in den 
Botschaften staut. 
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Unklar ist derzeit noch, ob der Familiennachzug weiter ausgesetzt werden soll. Solange 
der Bundestag darüber noch keine Entscheidung getroffen hat, gehen wir vom Ende 
der Aussetzungsfrist im März aus. 
 
Bitte weisen Sie alle subsidiär Schutzberechtigten darauf hin, dass die 3-Monats-Frist 
für den voraussetzungslosen Familiennachzug am 15.06.2018 endet. Danach kann der 
Familiennachzug nur noch unter den allgemeinen Voraussetzungen 
(Lebensunterhaltssicherung, genügend Wohnraum usw.) beantragt werden. 
 
Das bedeutet: Ab sofort können Termine bei den Deutschen Botschaften zur 
persönlichen Antragstellung gebucht werden. Ab dem 16.03.2018 muss der hier 
lebende subsidiär Geschütze anzeigen, dass er einen Familiennachzug möchte, dies 
kann er bei der Ausländerbehörde tun (schriftliche Bestätigung geben lassen!) oder 
online unter www.familyreunion-syria.diplo.de. 
 
Wenn Sie Geflüchtete beim Familiennachzug nach Deutschland unterstützen, finden 
Sie Hilfe bei der IOM Internationalen Organisation für Migration: 
0151-176 604 42 
info.fap.de@iom.int 
www.facebook.com/IOM.Family.Assistance.Programme 
 
 
III. 
Passbeschaffungskosten 
 
Subsidiär Geschützte und Personen mit Abschiebungsverbot sind (anders als 
anerkannte Asylberechtigte und Flüchtlinge) grundsätzlich passpflichtig und müssen 
ihre nationalen Reisepässe bei den Botschaften beantragen bzw. verlängern lassen. 
Die syrische Botschaft beispielsweise verlängert keine Pässe mehr, sondern stellt 
diese alle 2 Jahre neu aus, zu horrenden Kosten. Zu den Passgebühren kommen dann 
noch die Fahrtkosten nach Berlin. Für Einzelpersonen mag dies noch finanzierbar sein, 
für mehrköpfige Familien ist das sehr viel Geld. 
 
Das Landessozialgericht Niedersachen-Bremen hat am 13.06.2017 (Az.: L 7 AS 
1794/15) entschieden, dass die Passbeschaffungskosten nicht Teil des Regelbedarfs 
im SGB II oder XII sind, da dort lediglich 0,25 € monatlich für die Beschaffung eines 
deutschen Personalausweises enthalten sind. Die Passbeschaffungskosten seien auch 
nicht über die Mehrbedarfsregelung zu übernehmen, da es sich nicht um einen 
laufenden, sondern um einen einmaligen Bedarf handelt. Für die Übernahme der 
Passbeschaffungskosten muss daher ein einmaliger atypischer Bedarf geltend 
gemacht werden. Die Passbeschaffungskosten sollten daher beim Jobcenter/Sozialamt 
beantragt werden und müssten zumindest als Darlehen gewährt werden. 
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IV. 
Elterngeld/Landeserziehungsgeld/Betreuungsgeld und andere Familien-
leistungen, Ablehnungen wegen nichtgeklärter Identität 
 
In letzter Zeit (und das ist neu) gibt es zunehmend Probleme bei der Beantragung der 
Familienleistungen für anerkannte Flüchtlinge/subsidiär Schutzberechtigte. Offenbar 
existiert eine Weisung des Sozialministeriums an alle Zentren in Bayern für Familie und 
Soziales, dass die Leistungen bei angeblich ungeklärter Identität versagt werden 
sollen. Dies betrifft insbesondere anerkannte Flüchtlinge, die keine Identitätsnachweise 
eingereicht haben und bei denen deshalb im Flüchtlingspass der Vermerk „Angaben 
beruhen auf den Angaben des Inhabers“ aufgenommen ist (aber auch Flüchtlinge ohne 
diesen Vermerk im Flüchtlingspass und subsidiär Schutzberechtigte, die ihren 
Nationalpass noch nicht vorgelegt haben). 
 
Die Sozialleistungen dürfen nicht mit dem Verweis auf eine (angeblich) ungeklärte 
Identität abgelehnt werden. Diese Verwaltungspraxis ist rechtswidrig. 
 
Praxistipp: 
Bestehen Sie auf der Bearbeitung des Antrages und Erlass des Bescheides. Negative 
Bescheide reichen Sie bitte mit Vollmacht und Prozesskostenhilfeunterlagen der 
Antragsteller bei uns ein, wir legen dann Widerspruch ein und ergreifen die 
erforderlichen gerichtlichen Maßnahmen. Kosten hier: einmalige Beratungsgebühr in 
Höhe von 100,-- €. 
 
Wenn das Jobcenter nicht die vollen Leistungen gewährt, obwohl die 
Familienleistungen nicht bezahlt werden, bestehen Sie auch dort auf dem Erlass des 
Bescheides und Gewährung der vollen Leistungen.  
 
Nach einer aktuellen Entscheidung des Sozialgerichts Bayreuth vom 28.11.2017 - S 4 
AS 363/17 - darf Betreuungsgeld nicht auf die Leistungen des Jobcenters angerechnet 
werden. Wenn das Betreuungsgeld also im Jobcenter-Bescheid als Einkommen 
angerechnet wird, sollte innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Bescheid 
erhoben werden. Landeserziehungsgeld wird ohnehin nicht auf die Leistungen des 
Jobcenters angerechnet (muss aber unmittelbar im Anschluss an das Elterngeld 
beantragt werden), vom Elterngeld bleibt ein Betrag in Höhe von 30,- € monatlich 
anrechnungsfrei. 
 
 
V. 
Führerscheine 
 
Asylsuchende haben immer noch Probleme, zu den Prüfungen zum Erwerb der 
Fahrerlaubnis zugelassen zu werden, wenn sie keine Pässe haben, obwohl es bereits 
seit September 2016 eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes dazu gibt: 
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Für die Beantragung der Fahrerlaubnis und den Identitätsnachweis bei Fahrprüfungen 
taugt auch eine mit Lichtbild versehene Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung, 
entschied, und zwar auch dann, wenn die in der Aufenthaltsgestattung gemachten 
Daten auf eigenen Angaben beruhen (Urt. v. 08.09.2016, Az. 3 C 16.15). Der nach § 2 
Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz (StVG) sowie § 21 Abs. 1 und 3 FeV erforderliche 
Nachweis unter anderem von Tag und Ort der Geburt könne orientiert am Sinn und 
Zweck dieser Regelungen von der Behörde als erbracht angesehen werden, wenn 
keine vernünftigen Zweifel daran bestehen, dass der Bewerber das notwendige 
Mindestalter erreicht hat und keine sonstigen Hinderungsgründe vorliegen. Die selbst 
gemachten Angaben aus der Aufenthaltsgestattung erlaubten einen Abgleich mit den 
maßgeblichen Registern, insbesondere dem Fahreignungsregister, dem 
Fahrerlaubnisregister und dem Bundeszentralregister. Zudem ermögliche das Lichtbild 
in der Bescheinigung es dem Prüfer, sich vor der theoretischen und der praktischen 
Fahrprüfung zuverlässig davon zu überzeugen, dass der Prüfling mit dem Antragsteller 
identisch ist. Gleiches gelte für die vor der Aushändigung des Führerscheins 
erforderliche Identitätsfeststellung.  
 
Erforderlich ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts allerdings, 
dass es nicht möglich oder nicht zumutbar ist, weitere Identitätsnachweise zu 
beschaffen und dass keine Indizien darauf hindeuten, dass die selbst gemachten 
Angaben falsch sein könnten (etwa durch frühere anderslautende Angaben bei Name 
und Geburtsdatum, also bei Speicherung von Aliaspersonalien). 
 
Praxistipp: 
Von den Führerscheinstellen, die die Zulassung zur Prüfung bei Asylsuchenden mit 
Aufenthaltsgestattung trotz dieser Entscheidung immer noch ablehnen, sollte ein 
schriftlicher Ablehnungsbescheid verlangt werden. Dagegen kann eine Klage zum 
Verwaltungsgericht mit guten Erfolgsaussichten erhoben werden. 
 
 
VI. 
Stand der Klageverfahren subsidiär schutzberechtigter Syrer*innen auf 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
 
Die bayerischen Verwaltungsgerichte entscheiden in den Verfahren wehrpflichtiger 
Männer zwischen 18 und 42 Jahren entsprechend der Rechtsprechung des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Gefahr der Verfolgung durch den syrischen 
Staat wegen Wehrdienstentziehung) auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Bei 
den neueren Entscheidungen stellt das BAMF in der Regel auch keine 
Berufungszulassungsanträge mehr, sodass die neuen Bescheide mit der Zuerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft einige Wochen nach Rechtskraft des Urteils zugestellt 
werden. 
 
Für die Ehefrauen und minderjährigen Kinder kann nach Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft für den Familienvater ebenfalls die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft im Wege des Familienasyls beantragt werden. 
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Das Verwaltungsgericht Regensburg entscheidet mittlerweile auch für Unter-18-Jährige 
(16 und 17jährige) auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, weil diese ja 
demnächst volljährig werden. 
 
Das Verwaltungsgericht Regensburg entscheidet außerdem auch für ältere Männer (bis 
55) auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. 
 
Die Verfahren beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof für die anderen Gruppen 
ziehen sich in die Länge und dauern nun teilweise schon über eineinhalb Jahre. 
Über folgende Gruppen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof noch nicht 
grundsätzlich entschieden: 


• alleinstehende Frauen 
• (staatenlose) 


Palästinenser*innen aus Syrien 
• Männer über 42 Jahre 
• einzige Söhne (da 


diese jedenfalls früher vom Wehrdienst freigestellt waren) 
 
Der VGH hat hier mitgeteilt, dass man erst die neueren Berichte und Entscheidungen 
auswerten werde und nicht vor Frühling/Sommer für diese Gruppen mündlich 
verhandeln werde. Die Verfahren können sich also noch weiter hinziehen. 
 
Wir erleben leider immer wieder, dass für die Personen, die sich noch im 
Klageverfahren auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft befinden, keine 
Aufenthaltserlaubnisse ausgestellt werden. Dies ist nicht zulässig: Der Bescheid über 
den subsidiären Schutz ist auch bei einer Aufstockungsklage bestandskräftig 
geworden, die Aufenthaltserlaubnis muss also für ein Jahr ausgestellt und danach auch 
verlängert werden. 
Für die Personen, die keine syrischen Pässe haben oder deren Pässe abgelaufen sind, 
kann auch die Ausstellung eines (grauen) Reiseausweises für Ausländer beantragt 
werden, weil während des noch laufenden Klageverfahrens die Passbeantragung bei 
der syrischen Botschaft unzumutbar ist. 
 
Die Rechtsprechung in Deutschland ist uneinheitlich und weist ein Nord-Süd-Gefälle 
auf: 
In Rheinland-Pfalz, im Saarland, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben die 
Verwaltungsgerichtshöfe bzw. Oberverwaltungsgerichte bereits entschieden, dass die 
Flüchtlingseigenschaft nicht lediglich wegen der illegalen Ausreise und 
Wehrdienstentziehung zu gewähren ist. 
In Hessen, in Baden-Württemberg und auch in Bayern entscheiden die 
Verwaltungsgerichtshöfe dahingehend, dass jedenfalls syrischen Rückkehrern im 
militärdienstpflichtigen Alter, die sich durch die Flucht ins Ausland einer in der 
Bürgerkriegssituation drohenden Einberufung zum Militärdienst entzogen haben, bei 
der Einreise nach Syrien eine Sicherheitskontrolle durch die syrischen Sicherheitskräfte 
droht, bei der ihnen in Anknüpfung an eine (unterstellte) oppositionelle Gesinnung mit 
beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht.  
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VII. 
Erneuter Ausschluss afghanischer Asylsuchender von der Arbeitsförderung 
 
Die vom Bundesarbeitsministerium für Asylsuchende aus Afghanistan erst Mitte Juli 
2017 geöffneten Hilfen für die Integration in den Arbeitsmarkt (insbesondere die 
berufsbezogenen Deutschkurse) wurden Ende 2017 wieder gesperrt. 
 
 
VII. 
Pakistan, Sammelabschiebung, Passbeschaffung 
 
Auch nach Pakistan finden mittlerweile Sammelabschiebungen statt. Soweit wir 
wissen, betraf das beim letzten Flug am 06.12.2017 ausschließlich Straftäter, die 
unmittelbar aus der Haft abgeschoben wurden. Die Sammelabschiebung fand parallel 
zur Sammelabschiebung nach Afghanistan statt, erregte aber nur sehr wenig 
öffentliches Interesse. Soweit wir wissen, konnte die Abschiebung von wohl 40 
Personen durchgeführt werden, obwohl diese keine Pässe oder andere 
Identitätsdokumente hatten. Eine weitere für den Dezember geplante Abschiebung 
wurde abgesagt, die nächste soll im Januar stattfinden. Ob weiterhin nur geplant ist, 
Straftäter aus der Haft abzuschieben, ist nicht bekannt. 
 
Wir haben bisher immer darüber informiert, dass Abschiebungen nach Pakistan 
nur mit einem pakistanischen Pass möglich sind. Wir haben nun allerdings neue 
Informationen erhalten: 
 
Ein Rückübernahmeabkommen EU-Pakistan existiert schon seit 2010, hat aber in der 
Vergangenheit eher schlecht als recht funktioniert, vor zwei Jahren hat Pakistan das 
Abkommen dann komplett ausgesetzt.  
 
Seit 2014 gibt es zwischen Deutschland und Pakistan eine Vereinbarung, die 
Deutschland Zugriff auf pakistanische Datenbanken erlaubt. Anscheinend haben die 
deutschen Behörden inzwischen auch wirklich direkten Zugang zu der pakistanischen 
Datenbank erhalten, in der biometrische Daten von pakistanischen Staatsbürgern 
gespeichert sind (sog. "elektronische Plattform"). Das Prozedere ist also: Die 
Ausländerbehörde nimmt Fingerabdrücke (bzw. beauftragt die Polizei im Wege der 
Amtshilfe mit der Fingerabdruckabnahme), gleicht diese mit der pakistanischen 
Datenbank ab, bekommt dann den genauen Namen und das Geburtsdatum, gibt diese 
Daten an die pakistanische Botschaft weiter, mit der Aufforderung Rückreisepapiere 
auszustellen, die Botschaft bestätigt die Daten und die Staatsbürgerschaft und stellt ein 
Rückreisepapier aus (keinen Pass). Dieses Prozedere soll insgesamt circa 3 - 5 
Monate dauern. 
 
Das bedeutet, dass nun auch vollziehbar ausreisepflichtige Pakistani (auch wenn sie 
keine Reisepässe oder andere Identitätspapiere vorgelegt haben) 
abschiebungsgefährdet sind (mindestens allerdings die Straftäter unter ihnen). 
 
Bitte raten Sie daher allen Pakistani (die sich teilweise bereits seit Jahren mit 
einer Duldung in Deutschland aufhalten und oft gar keine Befürchtungen mehr 
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haben), eine anwaltliche Beratung und evtl. Vertretung zu organisieren, damit 
insbesondere geklärt werden kann, welche anderen Möglichkeiten der 
Aufenthaltssicherung noch in Betracht kommen. 
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Nach UN-Angaben befinden sich ak-
tuell weltweit über 65 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Davon ka-


men 2015 über 890000 nach Deutschland, 
um der Notlage in ihren Heimatländern zu 
entkommen. Die Gründe dafür können 
politisch, wirtschaftlich, religiös oder eth-
nisch sein. Naturkatastrophen und Kriege 
zwingen die Menschen genauso zur Flucht 
wie der Drang nach Freiheit und Bildung. 
Eines steht aber fest: Solange keine lega-
le Einwanderung möglich ist, werden viele 
Schutzsuchende Deutschland wieder verlas-
sen müssen.


Sowohl bei der Integration derer, die einen 
Schutzstatus erhalten, als auch bei der Be-
treuung und Versorgung derer, die das Land 
verlassen müssen, leisten Ehrenamtliche 
einen sehr wertvollen Beitrag. Sie ergän-
zen das professionelle Beratungsangebot 
von Kirche und Caritas auf hervorragende 
Art und Weise. Ihnen gebühren daher An-
erkennung und Dank!


Wenn alle Möglichkeiten, einen Aufenthalt 
zu verwirklichen, ausgeschöpft sind und 
eine Trennung unvermeidlich ist, können 
(ehrenamtliche) Unterstützerinnen und 
Unterstützer zu Recht mit Gefühlen der Hilf-
losigkeit, Trauer, Wut und Enttäuschung 
konfrontiert sein. Denn sie nehmen Ab-
schied von lieb gewonnenen Menschen. Und 
dies kann durchaus schmerzhaft sein. 


Aus zahlreichen Begegnungen und Gesprä-
chen mit Ehrenamtlichen weiß ich, dass 
man sich zu Recht fragt: „Habe ich alle He-
bel in Bewegung gesetzt, um eine Abschie-
bung oder Rückführung zu vermeiden?“ 
Diese Frage zeugt von hohem Pflichtbe-
wusstsein der Ehrenamtlichen. Hier ist  
allerdings deutlich zu sagen, dass nicht die 
Ehrenamtlichen für die teilweise restriktiven  


Rahmenbedingungen verantwortlich sind. 
Insoweit trifft sie keine Schuld, wenn eine 
Trennung nicht mehr zu vermeiden ist. Für 
alle Beteiligten kann es hilfreich sein, sich 
Gedanken darüber zu machen, welche Per-
spektiven im Zielland möglich sind. Dafür 
empfehle ich neben der Rückkehrberatung 
der Wohlfahrtsverbände eine Übersicht 
über Rückkehrhilfen auf der Homepage der 
Flüchtlingshilfe im Erzbistum Paderborn. 
Dort finden Sie neben den allgemein be-
kannten staatlichen Programmen auch Pro-
jekte und Kontaktdaten von Einrichtungen, 
die die Wiedereingliederung, medizinische 
Versorgung sowie die schulische und beruf-
liche Reintegration erstreben.


Diese Handreichung soll ein Beitrag dazu 
sein, dass insbesondere Ehrenamtliche den 
Trennungsprozess gut bewältigen, loslas-
sen und für sich selbst sorgen können. Da-
bei danke ich den vielen Ehrenamtlichen 
aus dem Erzbistum Paderborn, die aktiv 
geworden sind und uns diesen Bedarf ge-
meldet haben – sie haben für sich selbst 
und andere Hilfe organisiert.


Besonders möchte ich Irmgard Weishaupt, 
psychologische Psychotherapeutin und Su-
pervisorin, für die inhaltliche Gestaltung dieser 
Broschüre herzlich danken. Marie-Luise Tigges 
vom Diözesan-Caritasverband und Hezni  
Barjosef danke ich für die inhaltliche Beglei-
tung. Ich hoffe, dass für Sie die richtigen Tipps 
dabei sind, damit Sie auch in der Zukunft 
für andere brennen, ohne auszubrennen.


Vorwort des Herausgebers


Domkapitular Dr. Thomas Witt
Sonderbeauftragter  
für Flüchtlingsfragen
im Erzbistum Paderborn
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Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 


Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.


 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 


Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 


In andre, neue Bindungen zu geben.
 


Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. (…)


Hermann Hesse
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Ehrenamtliches Engagement in der Flücht- 
lingshilfe bedeutet (fast) immer: Be-
gegnung, In-Beziehung-Treten, Eingehen 


von Bindungen, aber auch sehr oft: Ablö-
sung, Loslassen und Abschied.
Manchmal ist es von beiden Seiten ge-
wünscht, manchmal einseitig, nicht selten 
durch äußere Umstände oder staatliches 
Handeln erzwungen (z. B. bei Zuweisung 


in eine andere Unterkunft oder Kommune, 
Rückführung und Abschiebung ins Her-
kunftsland oder im Rahmen des Dublin-Ver-
fahrens in ein anderes EU-Land).
Besonders wenn Kinder (mit)betroffen sind 
oder eine enge freundschaftliche Bindung 
entstanden ist, fällt dieser Abschied schwer. 
Ein ganzes Spektrum von Gefühlen kann da-
mit verbunden sein:


Diese Handreichung soll Anregungen geben, Impulse setzen und  
zum Nachdenken einladen:
• Wie kann das (gut) gehen, das Abschiednehmen, das Loslassen, besonders dann, wenn  
 die realistischen Perspektiven für die Geflüchteten ungewiss oder sogar negativ sind   
 oder wenn der Abschied (so) von den Beteiligten nicht gewollt ist?
• Woran kann ich erkennen, dass der Zeitpunkt für den Abschied gekommen ist?
• Wie können wir den Abschied gestalten? Was bleibt? Was bleibt unerfüllt/unerledigt? 
• Wie kann ich das Wertvolle behalten und das Schmerzliche loslassen?
• Wer oder was hilft mir dabei?
• Wie geht es für mich / für uns weiter?


1. Ziel der Handreichung


Traurigkeit und Verlustgefühle, Ärger und Wut, Resignation und Leere („Wozu mache ich das  
alles?“), Zweifel und Selbstkritik („Habe ich genug getan? Hätte ich mehr Einfluss nehmen können?“): 
Alle diese Reaktionen sind „normal“ und zutiefst menschlich.


Die in dieser Handreichung enthaltenen An-
regungen, Tipps und Erklärungen beanspru-
chen keine Allgemeingültigkeit. Abhängig 
von den Details des Einzelfalls und den Vorer-
fahrungen der Ehrenamtlichen wird zu ent-
scheiden sein, ob andere Lösungsvorschläge  


zielführender sind. In Einzelfällen kann eine 
intensive Auseinandersetzung in Form einer 
Supervision oder eines Coachings erforder-
lich sein, um die Folgen einer Abschiebung 
oder Rückführung verarbeiten zu können.
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W ie fängt sie an – die ehrenamt-
liche Flüchtlingshilfe? Warum 
wurden und werden Menschen 


für Geflüchtete aktiv?


Am Anfang der ehrenamtlichen Flüchtlings-
hilfe steht in der Regel ein mehr oder weni-
ger spontaner Impuls, „etwas zu tun“, sich 
einzumischen, sich zu engagieren. 
Oft werden Menschen aktiv, die auch an-
sonsten gesellschaftliche Verantwortung 


übernehmen, sozial engagiert sind. Für 
manche war und ist jedoch gerade die Si-
tuation mit einer großen Zahl neu ankom-
mender geflüchteter Menschen in der ei-
genen Kommune oder Nachbarschaft der 
Start und die Chance, etwas von Anfang an 
mitzugestalten. Die Berichte bereits ehren-
amtlich tätiger Bekannter oder Anwohnerver-
sammlungen und Gemeindetreffen standen 
oft am Beginn des Engagements.


2. Freuden und Belastungen der ehrenamtlichen 
Flüchtlingshilfe


Wie zumeist liegt diesem Tun ein Bündel von Motiven zugrunde:


• manchmal der Wunsch, etwas für eine positive Entwicklung der Welt zu tun


• manchmal der Wunsch, den eigenen Überzeugungen von einem ethischen Leben  
 zu entsprechen


• Manchmal spielen humanistische und christliche Werte eine Rolle:  
 die persönlichen Vorstellungen von (sozialer) Gerechtigkeit, von unveräußerlichen  
 Menschenrechten oder von einem friedlichen Zusammenleben.


• Manche Helfer möchten durch ihr Engagement die persönliche Entwicklung  fördern,   
 die Integration erleichtern und ein positives Bild der deutschen Gesellschaft vermitteln,  
 u.U. um Radikalisierungstendenzen und Gewalt vorzubeugen.


2a. Motivationen für ehrenamtliches Engagement
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Hier kann sich jedoch eine Gefahr verbergen: 
Der Wunsch nach Bestätigung und Anerkennung sowie nach „Erfolgen“ kann dazu ver-
leiten, das Engagement über das bewältigbare Maß hinaus zu steigern. Dann drohen  
Überforderung, Frustration, Enttäuschung, abrupter Rückzug und schlimmstenfalls ein so-
genannter Burn-out.


• Auch die Freude und der Reiz an interkulturellen Begegnungen und Erfahrungen können  
 zur ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe motivieren: Das Interesse und die Faszination für   
 das Fremde, die unbekannte Welt sowie die Sitten und Gebräuche anderer Kulturen   
 erweitern den Horizont und bereichern das eigene Leben.


• Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit in der Hilfe für Geflüchtete erfüllt mit Freude,   
 Stolz und Zufriedenheit. Oftmals kommen Anerkennung und hohe Wertschätzung vom  
 persönlichen Umfeld hinzu.


• Aus Mitleid, jedoch ist das (noch) keine Hilfe! Aber Mitgefühl ist häufig die  
 Voraussetzung, sich dem anderen, der in Not ist, zuzuwenden. Dann führen die  
 christlichen oder humanistischen Überzeugungen zu barmherziger Hilfe und tätiger   
 Nächstenliebe (siehe das Gleichnis vom barmherzigen Samariter).


• Nicht zuletzt können Dankbarkeit, Freude, Annahme der Angebote und positive   
 Entwicklungen den Helfern eine tiefe innere Befriedigung geben, welche zu weiteren   
 Aktivitäten motiviert.


Hinweis: 
Hin und wieder werden sich Helfende auch 
mit teilweise massiver Kritik an ihrem En-
gagement auseinandersetzen müssen.!
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Wie merke ich, dass ich an meine Grenzen komme oder sie vielleicht schon über-
schritten habe? 


 Warnsignale können so aussehen:
 • ungewohnte Trägheit, Unwohlsein, Unlust, Widerwillen im Kontakt mit Geflüchteten 
 • Niedergeschlagenheit, Resignation, Aggression, Überdruss und Mutlosigkeit:  
  „Warum mache ich das alles? Hat doch eh keinen Sinn!“
 • Grübeln, im Kreise drehen, nicht abschalten können
 • Gereiztheit
 • Verlust von Interesse an anderen Menschen oder Beschäftigungen
 • Warnsignale des Körpers (psychosomatische Zeichen)
 • Hinweise nahestehender Personen


 ACHTUNG: Burn-out-Risiko!


2b. Warnsignale und Selbstfürsorge – Grenzen erkennen
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Bei Anfragen (von außen) 
oder Ideen (von innen) nicht 
sogleich „Ja“ sagen und 
aktiv werden, sondern sich 
Bedenkzeit erbeten bzw. er-
lauben: „Ich werde darüber 
nachdenken und anschlie-
ßend darüber entscheiden.“


TIPP


In einer solchen Situation ist es sinnvoll, die Be- und Entlastungsfaktoren  
innerhalb und außerhalb der Flüchtlingshilfe zu analysieren.


Zusätzlich können Sie Schritte unternehmen,  
um die allgemeine Lebenszufriedenheit möglichst zu erhöhen:
• Achten Sie deshalb stets auf die Zeichen Ihrer Seele und Ihres Körpers!
• Nehmen Sie die Rückmeldungen der anderen Unterstützer,  
 Ihres persönlichen Umfeldes und der Hauptamtlichen ernst.
• Es kann sinnvoll und hilfreich sein, sich regelmäßig den „geplanten, beabsichtigten“  
 und den „tatsächlichen“ Umfang des Engagements vor Augen zu führen. 
• Entscheiden Sie bewusst, wie viel Kontakt Sie persönlich jeweils zulassen möchten  
 (u.a. Häufigkeit, Dauer, Nähe oder Verbindlichkeit).
• Machen Sie sich immer wieder bewusst, wofür Sie zuständig sein wollen oder  
 können und wofür nicht. Machen Sie sich ein realistisches Bild von den Zuständig- 
 keiten, Verantwortlichkeiten, Möglichkeiten und Grenzen der geflüchteten  
 Menschen, aber auch der offiziellen Helfer und Institutionen.
• Sorgen Sie für eine gute Balance von Kraft-Räubern und Kraft-Quellen. Auch hier  
 können die Reflexion und der Austausch mit Freunden, Angehörigen oder auch  
 professionelle Angebote wie Coaching, strukturierte kollegiale Beratung oder  
 Supervision Gutes bewirken.
 


+
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W ie entwickeln sich persönliche 
Beziehungen zu geflüchteten 
Einzelnen, Gruppen oder Fami-


lien? Schon vor dem ersten Kontakt exis-
tieren „Bilder in den Köpfen“.


Vermittelt durch Medien oder Berichte von 
Beteiligten, bilden wir uns automatisch 
ein gedankliches Konstrukt vom geflüch-
teten Menschen. Dabei fließen Stereotype, 
Fiktionen, reale Erfahrungen, persönliche 
Erlebnisse, Erwartungen und Wunschvor-
stellungen zusammen. Wie in jeder zwi-
schenmenschlichen Situation bestimmen 
auch hier die ersten Sekunden der ersten 
Begegnung über Sympathie und Antipa-
thie. Manchmal wird diese erste unbewuss-
te Weichenstellung später revidiert, oft sind 


diese ersten Kategorisierungen und emoti-
onalen Einstellungen überaus stabil. Nach 
dem ersten Kontakt werden beim weite-
ren Aufbau der „Hilfe-Beziehung“ die o. g. 
Motive angesprochen und bestimmen das 
Handeln.


Beide Interaktionspartner beeinflussen sich 
fortan wechselseitig. Im positiven Falle 
werden die gegenseitigen Erwartungen 
im Sinn erfüllt, Bedürfnisse und Wünsche 
werden befriedigt; eine persönliche Bindung 
entsteht. Häufig ist die erste Zeit einer sol-
chen Hilfebeziehung geprägt von einer Art  
„Honeymoon“ (engl. Flitterwochen): gegen-
seitige Idealisierung und Austausch positi-
ver Beziehungssignale. 


3. Entwicklungsprozesse in Beziehungen 
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Beide Seiten geben sich große Mühe für eine 
positive Beziehungsgestaltung. Irgend-
wann folgen dann in der Regel die ersten  
Enttäuschungen: Erwartungen – egal, ob 
offen kommuniziert, nur gedacht oder un-
bewusst geblieben – werden enttäuscht, 
Hoffnungen erfüllen sich nicht. Traurig-
keit, Ärger, Frustration oder Zorn mögen 
die Folgen sein.
Hier gilt es, sich über die eigenen Erwar-
tungen klar zu werden und ebenso die 
Möglichkeiten des Gegenübers realistisch 
einzuschätzen – ggf. mit Unterstützung 
vertrauter oder speziell ausgebildeter 
Personen. Gerade die ersten Erfahrungen 
des effektiven Helfens verleiten zur Ide-
alisierung durch die Geflüchteten und zu 
vermehrtem Aktionismus der Helfenden. 
Hier ist es für beide Seiten notwendig, die 
Begrenzungen der Hilfe angemessen zu 


beurteilen und sich selbst einzugestehen. 
Ein erhebliches Potenzial für Frustration und 
Ärger liegt in den kulturellen Unterschieden 
bei der Beziehungsgestaltung begründet: 
Soziale Gepflogenheiten, Tabus und Um-
gangsformen sind das Grundgerüst jeder 
persönlichen Beziehung. Trotz allen Wis-
sens über kulturelle Differenzen bleiben Ir-
ritationen und Kränkungen nicht aus. Auch 
die Formen des Umgangs mit Konflikten – 
oder zu deren Lösung – sind stark kulturell 
geprägt; manchmal sind die gewünschten 
und erwarteten Handlungsmuster sogar 
gegensätzlich. All diese Unterschiede be-
deuten eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
zwischenmenschliche Konflikte. Hier hel-
fen Geduld, interkulturelle Kompetenz, 
Transparenz und Humor. Und wenn dann 
alles gut läuft, können sich lange, intensive 
Freundschaften entwickeln.
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+


Und was dann? Wie kann es weitergehen? Wie können die Beteiligten die Trennung  
bewältigen und ihren persönlichen Weg weitergehen?


W odurch und wie können Bezie-
hungen zwischen Geflüchteten 
und Helfenden zu Ende gehen?


Egal, aus welchem Grund die Verbindung 
beendet wird: Schuldgefühle oder ein 
„schlechtes Gewissen“ sind fehl am Platze. 


Jeder der Beteiligten hat das Recht zu sa-
gen: „Bis hierhin konnten wir den Weg 
gemeinsam gehen, voneinander lernen, 
wachsen und helfen, aber jetzt trennen sich 
unsere Wege. Ich bin dankbar für die ge-
meinsame Wegstrecke und wünsche dir für 
die Zukunft alles Gute.“


4. Beendigung des Engagements


Die Gründe können vielfältig sein. Beispielsweise:
• Das gesetzte Ziel wird erreicht – man geht zufrieden auseinander.
• Nur ein Beziehungspartner möchte den Kontakt beenden – vermutlich bleibt  
 mindestens eine Person mit negativen Gefühlen zurück.
• Das Ende der Verbindung wird durch äußere Einflüsse herbeigeführt: Ausreise,  
 Umzug, Arbeit, Abschiebung, veränderte Lebenssituation, Krankheit oder Tod.  
 Gerade wenn das Ende des Kontaktes durch als ungerecht empfundene Entschei- 
 dungen Dritter herbeigeführt wird und die Lebensperspektive für die Geflüchteten  
 eher schlecht und vielleicht sogar lebensbedrohlich eingeschätzt wird, ist dies  
 eine erhebliche emotionale Belastung für die Beteiligten.
• Selbstverständlich tragen Sie – als ehrenamtliche Unterstützer – keine Verantwor- 
 tung für die Entscheidungen der beteiligten Institutionen oder für eine u.U. als  
 restriktiv erlebte Asylpolitik.
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5. (Auf-)Lösen von Bindungen 


Zunächst ist es richtig und wichtig, das Ende der Beziehung in ihrer bislang gelebten Form 
zu akzeptieren und zu betrauern. 


Erinnern Sie sich daran, wie Sie mit früheren Trennungen und Abschieden
umgegangen sind:


• Was hat Ihnen geholfen, was war eher erschwerend?  
 Mit welchen Erinnerungen und Gefühlen denken Sie an Menschen zurück, 
 die Sie – ähnlich wie jetzt die Geflüchteten – begleitet haben?
• Wie bei jeder Trennung gilt es auch hier, die Verbindungen schrittweise zu entflechten 
 (siehe Tipps unten).
• Jeder Loslösungsprozess braucht Zeit: Je nach Dauer und Intensität der Bindung dauert   
 dieser Prozess kürzer oder länger; manchmal bis zu einem Drittel der Zeit der  
 vorangegangenen Verbindung.


Du gehst weg – und ich bleibe hier.


Eventuell hilft es Ihnen, dieses „Beziehungsgeflecht“ bildlich vor sich zu sehen: 
• Suchen Sie nach Symbolen (kleinen Dingen) für die einzelnen Aspekte Ihrer  
  Beziehung (z. B. für die gemeinsamen Aktivitäten, den Deutsch-Unterricht,  
  das Lachen, das Weinen, die Erfolge und das Scheitern), und packen Sie diese Dinge  
  mit Achtsamkeit in eine „Schatzkiste“, für die Sie einen angemessenen  
  Platz finden.
• Erstellen Sie ein Erinnerungsbuch, in welches sich auch andere Kontaktpersonen,  
  Freunde oder Unterstützer mit einem individuellen Text einbringen können.
• Zeichnen Sie eine Mindmap im Sinne einer Übersichtskarte, die Ihre vielfältigen  
  Berührungspunkte, Gemeinsamkeiten und Beziehungsthemen sichtbar macht  
  (Beispiel auf Seite 14).


TIPP
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Beispiel für eine Mindmap
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Bevor wir eine für uns ganz persönlich 
relevante Bindung auflösen können 
und den für uns wichtig gewordenen 


Menschen loslassen können, empfiehlt sich 
der Blick zurück. Mit dem (An-)Erkennen 
dessen, was gewesen ist – im Positiven wie 


im Negativen: Welche Aspekte des geflüch-
teten und in unserer Gemeinde zeitweise 
beheimateten Menschen, unseres Selbst 
und unserer gemeinsamen Zeit haben wir 
schätzen gelernt, und was waren die Schat-
tenseiten?


6. Anerkennung des Gewesenen


Es kann helfen, dies ganz bewusst zu tun, zu realisieren: 
Hierbei sind/waren wir miteinander verbunden. Das können beispielsweise Aktivitäten, 
Orte oder Themen sein, die gemeinsam mit den Geflüchteten erlebt wurden.


Wertschätzen


Es kann sein, dass die Erinnerung beim ersten Mal sehr schmerzt, dass aber 
jede Wiederholung den Schmerz und die Trauer geringer werden lässt. Setzen Sie 
sich dieser normalen Trauerreaktion aus.  Notieren Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie 
stark die schweren Gefühle sind, in der folgenden Zeit beobachten Sie, wie sich diese 
Einschätzung über die Zeit verändern wird.


TIPP


• Was davon kann ich bewahren als Erfahrung, als schöne Erinnerung, 
 als verbindendes  Gefühl?
• Was war weniger angenehm oder sogar schwierig?
• Was habe ich gelernt? Was wurde mir geschenkt? Wofür bin ich dankbar?
• Welche Wegstrecke, welche Lebensphase konnte ich begleiten? Was konnte ich  
 bewirken? Was bleibt den Geflüchteten davon auch in ihrer neuen Lebenssituation   
 erhalten?  
 Was überdauert den Abschied?
• Wie kann ich das Erfahrene und den Schatz der menschlichen Begegnung in    
 mein Leben integrieren?


15







Nach der Trennung, nach der (Los-)Lösung gehen unsere Lebenswege weiter, sowohl die 
der Geflüchteten als auch unsere persönlichen Wege und auch die der betreuenden Ge-
meinschaft, Gruppe oder Gemeinde. 


7. Weiter-Gehen


… und was kommt nun?
Für Sie ganz individuell: Entwickeln Sie positive Zukunftsszenarien für sich:
• Was werde ich mit der frei werdenden Zeit tun?
• Für welche sinnvolle Sache kann ich die frei werdende Energie verwenden?
• Auf welche Menschen, welches mir persönlich wichtige Ziel kann ich meine Gefühle  
 der Zuneigung und Sympathie, Liebe lenken?
• Was oder wen habe ich während der Zeit des Engagements in der  
 Flüchtlingshilfe vernachlässigt? Wofür habe ich jetzt wieder (mehr) Zeit?


Wer loslässt, hat zwei Hände frei ...


Unser Buch der Erinnerungen
Legen Sie ein schön gestaltetes Heft 
oder Buch an (oder wenn es für Sie 
besser passt: eine Datei im Rechner). 
Reservieren Sie einzelne Seiten für jede 
dieser Fragen. Tragen Sie immer wieder 
Ihre Antworten ein. Sie können auch 
Bilder, Erinnerungsstücke oder Ähnli-
ches in dieses Buch einfügen. 


Wenn es möglich ist, erstellen Sie 
solch ein Buch auch für oder mit den 
Geflüchteten. Jeder trägt aus seiner 
Sicht die wertvollen Erinnerungen 
ein, manches wird sich überschnei-
den, manches unterschiedlich sein.


TIPP


16







Aber auch für die Gruppe, den Unterstützerkreis ergeben sich neue Möglichkeiten, das Engage-
ment in andere Kanäle zu lenken und neue Prioritäten zu setzen.
Für die Geflüchteten können sich Perspektiven in einer anderen Kommune, im Herkunftsland 
oder in Drittstatten (sog. Dublin-Verfahren) ergeben. 
Siehe hierzu die Hinweise im Vorwort des Herausgebers.


Schreiben Sie unzensiert und spontan 
alles auf, was Sie gerne machen/früher 
gerne gemacht haben (z.B. Musik hören, 
spazieren gehen, Gedichte lesen, eine 
gute Tasse Tee trinken, baden, malen …). 
Übertragen Sie die Tätigkeiten, die Sie  


realistischerweise ohne große Vorberei-
tung umsetzen können, auf schmale Zet-
tel (je eine erfreuliche Aktivität auf einen 
länglichen Zettel), und ziehen Sie bei Be-
darf jeweils einen Zettel aus dem Bündel 
und schauen Sie, was sich machen lässt …


TIPP


Sie sind nicht allein. Teilen Sie Ihre Erfahrungen. Sprechen Sie mit Freunden, Angehörigen oder 
anderen Engagierten. Nehmen Sie Angebote zu Fortbildung, Coaching oder Supervision wahr.


8. Einige Vorschläge für Abschiedsrituale


+
Darüber hinaus können folgende Abschiedsrituale hilfreich sein:
• Abschiedsfest mit möglichst vielen Menschen aus dem gemeinsamen Umfeld
• Abschiedsgaben für Menschen, die wichtig waren (z.B. eine Blume, ein Bild,  
 ein Brief, ein Foto, ein persönliches Andenken)
• Kerzen wechselseitig schenken und vereinbaren, wann diese brennen werden
• Abschiedsspaziergang an die relevanten Orte der gemeinsamen Geschichte
• Handschlag als sehr bewusster Dankes- und Abschiedsgruß
• gemeinsame Formulierung eines Leitmotivs zur Geschichte und Zukunft Ihrer  
 Verbindung 
• ggf. neue, bleibende Formen der Kontaktpflege bewusst vereinbaren wie  
 Social Media, Brief, Telefon, Besuche usw.
Mehr dazu auf  
www.fluechtlingshilfe-paderborn.de/Informationen/Abschied-gestalten


Freuden-Bündel
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Unter dem Begriff „Resilienz“ wird hier 
die seelische Widerstandskraft und 
Anpassungsfähigkeit verstanden, die 


es ermöglicht,auch schwerwiegende kriti-
sche Lebensereignisse zu bewältigen und 
bestenfalls gestärkt draus  hervorzugehen.
 
Hierbei spielen Temperament, Veranla-
gung und positive Beziehungserfahrungen 
in Kindheit und Jugend eine große Rolle. 
Aber auch im Laufe des Erwachsenenlebens 
kann Resilienz (hinzu)gewonnen werden.  


So erwächst Resilienz unter anderem aus 
der Erfahrung, kritische Lebensereignisse  
oder -phasen bewältigt zu Haben. Dies lässt 
sich vielleicht mit einem gewissen „Übungs-
effekt“ vergleichen.


Außerdem stehen uns individuell sehr ver-
schiedene Möglichkeiten der aktiven Resi-
lienzförderung  zur Verfügung. Finden Sie 
heraus, was zu Ihnen und zur jetzigen Situa-
tion am besten passt.


9. Resilienz in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe
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Konkrete Veränderungen in unterschiedlichen Lebensfeldern können  
Resilienzquellen erschließen:
• Verstand: Kultur, Kreativität, gesellschaftliches Engagement , Lernen, Beruf
• Seele: Werte, Sinn, Spiritualität, Glaube, Erfüllung, Transzendenz
• Körper: Gesundheit, Wohlbefinden, Fitness, Sinnlichkeit, Wahrnehmung, Entspannung
• Gefühl: Beziehungen zu Familie, Freunden, Kollegen und anderen nahestehenden   
 Menschen (angelehnt an Wellensiek 2012)


Eine Analyse der persönlichen Resilienzquellen kann folgende Fragen umfassen:
• Welches sind und waren meine Energiequellen?
• Wie sprudeln diese zurzeit?
• Woran liegt es wohl, dass sie schwächer sprudeln oder sogar versiegt sind?
• Welche (neuen) Energiequellen kann ich mir (wieder) erschließen?
• Wer oder was kann mir dabei behilflich sein?
• Wie, wo und wann fange ich an?


Was füllt?
Freude, Erfolg,
Glaube, Zuversicht,
Gemeinschaft,
Wertschätzung
oder Fairness


Enttäuschung,
Kritik, Streit, Ableh-
nung, Pessimismus,
schlechte Nachrichten 
oder Sorgen


Was leert?KRAFTQUELLEN


KRAFTRÄUBER


FÜLLUNG
AKTUELL?


IN %
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Die Analyse der persönlichen Energieräuber und -neutralisierer gelingt anhand 
folgender Fragen:
• Was schwächt mich?
• Was oder wer zieht mich runter?
• Welche inneren Kommentare legen mich lahm, bremsen mich aus  
 oder stehen meinem Ziel im Weg?
• Was kann ich daran ändern? Womit muss ich mich arrangieren oder abfinden?
• Wer oder was kann mir dabei helfen?
• Wie, wo und wann fange ich mit den ersten Veränderungsschritten an?


Vielen Menschen mit vielfältigen Belastun-
gen hilft es, eine Entspannungsmethode 
zu erlernen, sich mit Gleichgesinnten in 
einem geschützten Rahmen auszutau-
schen oder ggf. psychologische Hilfe in 


Anspruch zu nehmen. Entsprechende An-
gebote vermitteln z.B. die Fachdienste für 
Integration und Migration bei den Cari-
tasverbänden, CKD oder die Kommunalen 
Integrationszentren.


Am besten halten Sie diese Analyse 
auch schriftlich fest, vielleicht sogar 
in einem Bild oder einer Grafik. Diese 
Ergebnisse können Sie für sich selbst 
verwenden, ergänzen, revidieren und 
weiterverfolgen oder mit einer Be-
zugsperson besprechen – hierfürsteht 
auch im Rahmen von Coaching, Bera-
tung und Supervision eine professio-
nelle Unterstützung zur Verfügung.
Gestehen Sie sich ein: Sie sind für die 
bevorstehende Trennung nicht verant-
wortlich. Aufenthaltsrechtlich lässt  
sich nicht immer eine Abschiebung  
oder (unfreiwillige) Rückkehr vermei- 
den. Was Sie unternommen haben, 
war nicht umsonst.


TIPP
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Jede Trennung von wichtigen Bezugsper-
sonen ist mit schmerzhaften Gefühlen 
verbunden. Das gilt auch und besonders im 
Bereich der Flüchtlingshilfe, wo die Prozesse 
von Abschied, Weggang, Verlust und Trauer 


allgegenwärtig sind. Bei vielen seelischen 
Herausforderungen kann es helfen, wenn 
wir unsere Gefühle, Gedanken, Sorgen, aber 
auch Hoffnungen „nach außen bringen“ – 
oder anders ausgedrückt: externalisieren.


10. Psychologischer Methodenkoffer


Stabilisationstechniken 
Eine Trennung zwischen sich und dem bedrückenden Problem 
herzustellen, kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen:
• durch Aufschreiben, Malen oder Zeichnen
• im Gespräch mit vertrauten Personen
• im Rahmen von Coaching, Supervision oder Beratung
... oder Sie führen je ein „Sorgentagebuch“ sowie ein „Glückstage-
buch“, in die Sie täglich die größeren und kleineren Themen, die Sie 
beschäftigt haben, eintragen.


Die psychologische Ratgeberliteratur bietet 
einen großen Schatz an hilfreichen, stärken-
den Impulsen, Tipps und Techniken. Leider 
ist dieser Markt unüberschaubar, und es 
finden sich auch banale oder unseriöse An-
gebote darunter. 
Viele Ehrenamtliche wissen aber zum Glück 
bereits ganz gut, welche Methoden, Ein-
stellungen oder Sichtweisen zu ihnen pas-
sen: Dann ist es sinnvoll, in diesem Bereich 
weiterzusuchen. Einige hilfreiche Hinweise 
finden Sie im Literaturverzeichnis. 


Andererseits kann es eine Bereicherung 
sein und zusätzliche Impulse setzen, wenn 
Sie sich eine neue kleine Welt der Lebens-
hilfe erschließen, indem Sie sich einem 
für Sie neuen Aspekt der Weisheitslehren 


… und noch eine kleine, leicht zu prak-
tizierende Übung: Erinnern Sie sich 
jeweils vor dem Einschlafen an min-
destens drei bis fünf positive Erleb-
nisse des vergangenen Tages; dabei 
kommt es darauf an, die Messlatte 
für Erfolge, Freuden, Dankbarkeit usw. 
niedrig anzulegen.


TIPP


und psychologischen Methoden der Stress-
bewältigung zuwenden.  Bei Ihrer Auswahl 
können Ihnen ggf. Freunde, andere Ehren-
amtliche oder auch hauptamtlich Aktive 
helfen.
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Wir alle können damit konfrontiert werden, dass unsere Mitmenschen in 
akute seelische Krisen- und Notsituationen geraten. In der Flüchtlings-
arbeit kann dies insbesondere dann eintreten, wenn Schutzsuchende die 


Ausweglosigkeit ihrer Situation erkennen oder eine Retraumatisierung eintritt. In 
so einer Situation kann es sehr hilfreich sein, wenn Sie einige Basisregeln für 
psychische Erste Hilfe beherrschen:


11. Erste Hilfe, wenn es einmal ganz schlimm kommt


• bei Bedarf sich vorstellen
• sagen Sie, dass Sie da sind und dass etwas geschieht
• wegführen von der belastenden Situation
• Betroffene nicht allein lassen
• leichten Körperkontakt anbieten, z. B. Schulter, Arm, Hand
• geduldig zuhören
  • erzählen lassen
  • Mitgefühl zeigen
  • Aufmerksamkeit schenken
  • Äußerungen ernst nehmen
  • Verständnis zeigen
  • kein Bewerten der Aussagen nach richtig, falsch, passend…
  • keine Ratschläge, Analysen oder Deutungen
• Reaktionen normalisieren: „… normale Reaktion auf ein nicht normales Ereignis“
• Ausdruck von Gefühlen zulassen (Weinen, Schreien, Ausbrüche)


Bei stark emotionalen Erinnerungen an 
länger zurückliegende traumatische  
Erlebnisse stellen Sie ergänzend eine 
Beziehung zum Hier und Jetzt her: 
• Ort: Wir sind jetzt hier
• Zeit: Es ist heute und jetzt
• Sicherheit: Hier ist eine sichere  
 Situation, ein sicherer Ort  
 (das, was ängstigt, passiert nicht  
 hier und jetzt)
• Beziehung: Wir sind bei dir, du bist   
 nicht allein


In seelischen Krisensituationen 
gilt in jedem Fall: 
Holen Sie (sich) Hilfe! 
Scheuen Sie sich nicht, ggf. 
Rettungsdienst oder Polizei 
zu rufen! 


TIPP
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12. Einige Literaturempfehlungen 
Johnstone, Matthew, Resilienz – Wie man Krisen 
übersteht und daran wächst, Kunstmann, 2015


Kéré Wellensiek, Sylvia, Fels in der Brandung statt 
Hamster im Rad – Zehn praktische Schritte zu 
persönlicher Resilienz, Beltz, 2012


Croos-Müller, Claudia, Nur Mut! Das kleine Über-
lebensbuch – Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, 
Panik & Co., Kösel, 2012


Croos-Müller, Claudia, Viel Glück. Das kleine 
Überlebensbuch – Soforthilfe bei Schwarzsehen, 
Selbstzweifeln, Pech und Pannen, Kösel, 2014


Croos-Müller, Claudia, Kraft – Der neue Weg zu 
innerer Stärke – Ein Resilienztraining, Kösel, 2015


Röseberg, Franziska & Müller, Monika,  
Handbuch Kindertrauer – Die Begleitung von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2014


Shah, Hanne & Weber, Thomas, Trauer und Trauma 
– Die Hilflosigkeit der Betroffenen und der Helfer 
und warum es so schwer ist, die jeweils andere Seite 
zu verstehen, in: Trauma-Zeitschrift für Psychotrau-
matologie und ihre Anwendungen, Heft 2, 2015


Links: 
DRK-Generalsekretariat, Team Migration – Interkulturelle Öffnung – Inklusion (Rückkehrvorbereitung von 
Kindern und Jugendlichen): http://drk-wohlfahrt.de/uploads/tx_ffpublication/Rueckkehrvorbereitung_von_
Kindern_und_Jugendlichen.pdf 


Weiterführende Hilfen finden Sie auf der Homepage der Flüchtlingshilfe im Erzbistum Paderborn. Eine kom-
pakte Zusammenfassung zum Thema „Abschied gestalten“ finden Sie unter http://www.fluechtlingshilfe-pa-
derborn.de/Informationen/Abschied-gestalten/ 


Abschied und Trennung gehören zu den im-
mer wiederkehrenden Erfahrungen des 
Menschen. Oft sind sie mit Leid und Trauer 
verbunden.
Allen denjenigen, die aus welchen Grün-
den auch immer Abschied von einzelnen 
Geflüchteten nehmen oder sich aus der 
Flüchtlingsarbeit verabschieden, wünschen 


wir, dass sie einen guten Abschluss für sich 
finden. Wenn ein Abschied schmerzhaft ist, 
ist es gut, wenn man trauern kann. 
Tröstlich ist, dass das, was man in der 
Flüchtlingsarbeit geleistet hat, immer eine 
Wirkung haben wird. Und so kann man einen 
Abschluss finden und sich wieder neuen 
Herausforderungen zuwenden.


Nachwort
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